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Bebauungsplan Nr. 1369, 1. Änderung „EKZ Altwarmbüchen“  

Gutachtliche Stellungnahme des Bereiches Forsten, Landschaftsräume und 

Naturschutz 
 
Planung 
 
Anlass des Planes ist eine Neuordnung der überbaubaren Flächen. Bisher festgesetzte 
Stellplätze sollen z. T. in überbaubare Fächen umgewidmet werden.  
 
 
Bestandsaufnahme und Bewertung aus Sicht des Naturschutzes 
 
Die Planflächen sind bereits überwiegend versiegelt. Gehölzstrukturen befinden sich 
lediglich entlang der BAB A 2 sowie punktuell über die Planfläche verteilt, z. B. auf 
Stellplätzen. 
 
Das Plangebiet ist für den Naturschutz von untergeordneter Bedeutung. 
 
 
Auswirkungen der Planung auf den Naturhaushalt und auf das Landschaftsbild 
 
Die Planänderung lässt nur in geringem Umfang negative Auswirkungen auf den 
Naturhaushalt und auf das Landschaftsbild erkennen. 
 
 
Eingriffsregelung 
 
Eingriffe sind lediglich im geringen Umfang zu erwarten. Bäume sind nach Maßgabe 
der Baumschutzsatzung auszugleichen. 
 
 
 
 
 
(Nußbaum) 
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